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Leserbrief

Hans Gloor aus Rüdlingen machte im letzten Herbst eine sehr unangenehme Erfahrung:

Risiko mit Landwirtschaftsanhänger
Haben Sie sich auch schon Gedanken

gemacht, wenn Sie mit zwei Anhängern

zur Getreidesammelstelle fahren,

ob die Anhängekupplungen halten?

Hoffentlich - aber im letzten

Herbst war es in meinem Fall anders:

der 13jährige Kipper wies laut

Auftragsbestätigung zwar eine 12-

Tonnen-Anhängekupplung auf. Der

Zweiachsanhänger aber riss an der

Montageplatte der Anhängekupplung

ab.

Glück im Unglück: Es blieb beim

Schrecken und beim Sachschaden.

Nun, wer bezahlt letzteren? Er ist klar

auf eine Konstruktion zurückzuführen,

die vor 13 Jahren falsch berechnet

und für ein garantiertes Anhängegewicht

von 12 Tonnen zugelassen

worden ist. Die Versicherungsexperten

aber gaben der Kupplung höchstens

5 Tonnen garantierte Anhängelast.

Die Verantwortlichkeit des Herstellers

(Produktehaftung) beschränkt sich

rechtlich gesehen auf 10 Jahre. Die

moralische Haftung aber bleibt. Der

Hersteller ist inzwischen damit

einverstanden, rund einen Drittel des

Schadens zu decken, der an den

Fahrzeugen entstanden ist. Ohne Zurückstufung

beim Bonus und ohne

Rückbehalt, dies darf an dieser Stelle positiv

erwähnt werden, stand die

Haftpflichtversicherung «Winterthur» für

den Schaden gegenüber Dritten gerade.

Es bleibt die Moral von der Geschichte:

Ich empfehle, auf ältere

Anhängekupplungen ein wachsames Auge zu

haben. Ermüdungsrisse, durch das

Abdeckblech verdeckt, aber sind nur
zu erkennen, wenn die

Anhängekupplung heruntergenommen wird.

Einige Kollegen und ich haben diverse

Fabrikate kontrolliert und festgestellt,

dass sich eine Kontrolle lohnt.

Hans Gloor, Rüdlingen

Druckerhöhung mit

Viel besser,
aber nicht teurer
der neue
Jaucheschlauch

Verlangen
Sie unser
Angebot
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Drehzahlgeregelte

Edelstahl-Pumpen
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e Vorteile:
weise Förderleistung im Spektrum der Pumpe

Motors

rleistung nach Bedarf

Pumpenabschaltung bei Menge 0

Energiekostensenkung bis zu 70 % im Teillastbetrieb

chnology
LOWARA - PUMPEN STAINLESS STEEL PERFECTION
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Ppumpenbau Tel. 031/72152 24
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